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Körperschaft öffentlichen Rechts 
Mitglied der World Medical Association 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1014 Wien 

Unser Zeichen 

Dr.Ch/Ma/80/84 

Be/riff!: 

Ihr Schreiben vom 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Zivildienstgesetz geändert 
werden soll (ZDG-Novelle 1984). 

Ihr Zeichen Wien 

WIEN, 1., 
WE IHBURG G ASSE 1 0.12 

POSTA NSCHRIFT: 

POS TFACH 213 

1011 WIEN 

Fernruf: 526944 

Girokonto: 000·00167 

Ersfe Osferr. Spar.Cass e 

Wien, 1., Grabe n 21 

9. 1ce'M-1:lal'" 1984' . 
........................ 1.1 ..... -C� -, . <' __ 8Ji._ 

In der Anlage übermittelt die österreichische Ärztekammer 25 Exemplare 

der Stellungnahmen der Ärztekammern für Niederösterreich und Steier

mark, zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Zivildienst gesetz 

geändert werden soll, zu Ihrer Verwendung. 

Beilagen 
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ÄRZTEKAMMER FOR NIEDERtJSTERREICH 
/ KORPERSCHAFT DES OFFENTLICHEN RECIlTS 

f""'1010 WIEN I. WIPPLINGERSTRASSE 2' - TELEPHON 633611 SERIE, 63 6761 SERIE 

-' 

5 

3 

2 

Weihburggasse 10-12 
1011 W i e  n 

-' 

1. Februar 1984 

Bundesmi.ni.sterium für Irmeres; 
Zivilclienstgesetznovelle 1984 

Zu dem mit RS Nr. 14/84 übennittelten Entwurf eines amdesgesetzes, mit 

dem das Zivildienstgesetz abgeändert werden soll, gestattet sich die 

Ärztekamner für NiedeIÖsterreich folgendes zu ben'erkelJ:. 

Gegen die vorgeschlagenen klderungen wird dem Grunde nach kein Einwand 

erhoben. Da jedoch die Zivildiener hauptsächlich im sozialen Bereich 

eingesetzt werden und weil es denkbar ist, daß .Ärzte iD15 ethischen bzw. 

aus Gewissensgründen häufiger als andere Berufsgruppen Anträge auf 

Befreiung von der Wehrpflicht stellen, wird angeregt, für diese eine 

Regelung zu treffen, die ilmen die Verwendung an einer ihrer Qualifikation 

entsprechenden Dienststelle (z .B. Rettungsarzt) zusid:ert. 

Im Zusamrenhang mit der im § 23 Abs. 1 vorgesehenen Verordnungsennächtigung 

des Bundesministers für Irmeres hinsichtlich M:iniroal- tmd Maximaldienst

zeiten, scheint der gefertigten Kanmer die Festlegung angebracht, daß jeden

falls die durchschnittliche Dienstzeit eines Zivildiaers pro Woche die 

entsprechende Dienstzeit eines den ordentlichen PräS€$Zdienst ableistenden 

Präsenz dieners nicht unterschrei ten darf. 

...... ---... 
Ärztekamner :für Niedemsterreich 

Der geschäftsfübcrEnde Vizepräsident 
OMR� Dr .li.Pflaum 

i �i t\ ,. .:. -� -- � � -:oe' h .. ,� �.; \':0..-
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ÄRZTEKAMMER FÜR STEIERMARK 

An die 

österreichische Ärztekammer 

Weihburggasse 10 - 12 

1010 Wi e n 

KÖRPERSCHAFT ÖFFENTLICHEN RECHTS 

8011 GRAZ, 6 .  �ebruar 1984 

Radetzkystraße 20/1 (Postfach 162) 
Tel. (0316) 72503-0 Serie 

A III - 1 4/3 - Hi 

.-. , ... � - -.} -�.:�-� .. �'" , . \ 
"t.aU.w"". I. , :- ,;.;. h.· J : 

Betrifft : Bundesministerium für Inneres: 
Entwurf eines Bunäesgesetzes, mit 
dem das Zivildienstgesetz geändert 
werden soll (ZDG�Novelle 1984) 

Die vorliegende Novelle biet��.grundsätzlich eine Gleichstellung 

der Zivildiener mit den Wehrpflichtigen und eine Verbesserung in 

der Verfahrenspraxis. Insofern werden keine grundsätzlichen Ein

wendungen erhoben. 

Im einzelnen wird bemerkt : 

§ 5 Ahs. 1 : 

wurde dahingehend abgeändert bzw. ergänzt, daß die Frist für die 

AntragsteIlung um Befreiung von der Wehrpflicht � Sinne des 

Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes (AVG) von 10 Tagen auf 

2 Wochen nach Zustellung des erstmaligen Einberufungsbefehles" 

oder allgemeiner Bekanntmachung der Einberufung bis zur Zurück

ziehung oder Aufhebung des Einberufungsbefehles z.B.infolge Auf

schubs oder Befreiung oder bis zur Entlassung aus dem Grundwehr

dienst erstreckt wurde. Diese Bestimmung kommt den Zivildienst

werbern zweifellos entgegen, da bisher eine 2.Einberufung nach 

Ablauf einer befristeten Befreiung oder eines Aufschubes unberück

sichtigt war. 

. /. 

OVR: 0054313 
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§ 5 Abs. 3 

wird nun der Zivildienstwerber verhalten, in seinem Antrag seine 

Gewissensgründe eingehend darzulegen, da die bisherige Art der 

Darlegung in vielen Fällen zur Zurückweisung der Anträge geführt 

hat. Allerdings wird die Würdigung der dargelegten Gewissens

gründe im einzelnen bei der jeweiligen Kommission liegen. 

§ 5 Abs. 4 ; 

Eine Angleichung verschiedener Fristenläufe an in der Verwaltung 

übliche Zeitspannen ist grundsätzlich begrüßenswert, insbe-

sondere als dies auch den Militärkommanden bzw. Stellungskommissionen 

zugute kommt. 

§ 5 Abs. 6 ; 

Die Neufassung des § 5 Abs. 6 bestimmt, daß Zivildienstpflichtige, 

die bereits Grundwehrdienst geleistet haben, unbeschadet der Be

stimmung des § 7 Abs. 1, wonach der ordentliche Zivildienst 

bis zur Vollendung des 35 . Lebensjahres zu leisten ist, mindestens . . -
einen ordentlichen Zivildienst in der Dauer von 4 Monaten leisten 

() müssen. Hiedurch wurden Spekulationen von Wehrpflichtigen kurz 

vor Vollendung des 35. Lebensjahres durch ein Konvertier€n zum 

Zivildienst sich der Truppenübungspflicht zu entziehen, gegen

standslos gemacht. 

§ 9 Abs. 3 ; 

Die vorgeschlagene Änderung des § 9 Abs. 3 ist ein Schritt in 

Richtung mehr Gerechtigkeit zwischen Soldaten und Zivildienern. 

Es ist nämlich nicht einsehbar, daß ein Staatsbürger, der den 

nach der Bundesverfassung (Art. 9 a Abs. 3 B-YG) eindeutig als 

Ersatzdienst eingestuften Zivildienst leistet, dergestalt privi

legiert wird, daß ihm bei Nichtentsprechung seines Zuweisungs

wunsches drei andere Einrichtungen zur Auswahl vorgeschlagen wären. 
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Diese Möglichkeit stand einem Wehrpflichtigen nämlich nie 

offen (§ 36 Ahs. 2 Wehrgesetz 19 78). 

§ 23 Ahs. 1 : 

Eine absolut nicht mit der Vorstellung der persönlichen Dienst

pflicht des Staatsbürgers zu vereinbarende Bestimmung enthält 

der Entwurf zu § 23 Ahs. 1. Die Möglichkeit, innerhalb der Ver

ordnungsermächtigung für eine Zeitordnung Uberstunden für Zivil-

() dienstleistende einzuführen, stellt eine Negierung des Prinzips 

des unentgeltlichen Dienstes am Staate und an der Gemeinschaft 

dar (bei Sicherstellung der notwendigen Bedürfnisse und gleich

zeitiger Versorgung der Unterhaltsberechtigtem). In diesem Zu

sammenhang sei auf § 29 der Allgemeinen Dienstvorschriften für 

das Bundesheer (ADV) , BGBI.Nr. 43/19 79 betreffend Zeitordnung 

verwiesen. 

o 

Sollte jedoch mit Uberstunden keine finanziell abzugeltenden 

Uberstunden gemeint sein (eine solche Ahgeltung ist im § 25 Ahs. 1 

auch nicht als Anspruch vorgesehen), so wäre doch mit der Maximal

dienstzeit - und Zeitausgleichsregelung das Auslangen zu finden. 
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